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Technische Festlegung zur Betriebsvorschrift Nr. T4-408/1 
Verlegen von Bahnsteigplatten im Zuge von Haltestellenum- und -neubauten 
sowie deren Instandhaltung 

Maximal zulässige Spurerweiterung 

In Ergänzung der Betriebsvorschrift Nr. T4-408/1 vom 31.08.2009 wird Folgendes 
festgelegt: 

Im Bereich von Bahnsteigen, die nach der o. g. Betriebsvorschrift errichtet wurden, 
darf die maximale zulässige Spurerweiterung einschließlich seitlichem 
Schienenverschleiß der Fahrschienen höchstens 10 mm betragen. 
Diese Festlegung gilt außerdem zusätzlich für einen Bereich von 10 Metern vor 
Bahnsteigbeginn und 10 Meter nach Bahnsteigende in Fahrtrichtung. 

Alle weiteren Festlegungen zu Einbautoleranzen und Betriebsgrenzmaßen gemäß 
der Betriebsvorschrift Nr. T4-408/1 bleiben gültig. 
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T 4, T 41, T 43, T 45, T 402, T 45/1, T 45/2, T 45/4, T 45/5, T 45/6, T 45/8, T 4101, T 4102, T 412, 
T 413, T 415, T 417, T 418, K 52, AU 






















